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StAZ Das Standesamt, Zeitschrift  für Standesamtswesen 
StGB Strafgesetzbuch 
st.Rspr. ständige Rechtsprechung 
s.u. siehe unten 
tschech. tschechisch 
TranspR Transportrecht 
türk. türkisch 
TzWiG Teilzeit-Wohnrechtegesetz 
u. und 
u. a. unter anderem 
Ufita Archiv für Urheber-, Film- und Theaterrecht 
ungar. ungarisch 
UrhG Urheberrechtsgesetz 
u.U. unter Umständen 
v. von/vom 



26 Abkürzungsverzeichnis 

VerlG Gesetz über das Verlagsrecht 
VersR Versicherungsrecht 
VertragsR Vertragsrecht 
VerwR Verwaltungsrecht 
vgl. vergleiche 
Vorbem. Vorbemerkung 
VuR Verbraucher und Recht 
wbl Wirtschaftsrechtliche  Blätter (öst.) 
WM Wertpapier-Mitteilungen 
z.B. zum Beispiel 
ZEuP Zeitschrift  für Europäisches Privatrecht 
ZfA Zeitschrift  für Arbeitsrecht 
ZfRV Zeitschrift  für Rechtsvergleichung (öst.) 
ZHR Zeitschrift  für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 
ZIP Zeitschrift  für Wirtschaftsrecht 
ZIR Zeitschrift  für internationales Recht 
ZPO Zivilprozeßordnung 
ZRP Zeitschrift  für Rechtspolitik 
ZSR Zeitschrift  für Schweizerisches Recht 
z.T. zum Teil 
zust. zustimmend 
ZVglRWiss Zeitschrift  für vergleichende Rechtswissenschaft 



Einleitung 

Die Aufgabe des Internationalen Privatrechts besteht bekanntlich darin, das für 
Sachverhalte mit Auslandsberührung maßgebliche Recht zu bestimmen, vgl. Art. 3 
I 1 EGBGB. Dabei wird die Rechtsfolge der Kollisionsnorm, nämlich die Anwen-
dung eines bestimmten materiellen Rechts, häufig durch konkrete Anknüpfungs-
momente bezeichnet, etwa die Staatsangehörigkeit oder den gewöhnlichen Aufent-
halt einer Person. Der deutsche Reformgesetzgeber  hat indes in nicht wenigen Fäl-
len eine andere Regelungstechnik gewählt und den Rechtsanwender selbst zur 
Konkretisierung des Verweisungsbefehls ermächtigt. Dies geschieht immer dann, 
wenn das Gesetz diejenige Rechtsordnung für anwendbar erklärt, mit welcher der 
Sachverhalt am engsten verbunden ist. Ähnlich stellt sich die Situation dar, falls 
die Kollisionsnorm zwar konkrete Anknüpfungsmomente enthält, die dadurch aus-
gesprochene Verweisung aber für den Fall nicht gelten soll, daß engere Verbindun-
gen zu einem anderen Staat bestehen. 

Die vorliegende Arbeit hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, die Anknüp-
fungskriterien herauszuarbeiten, mittels derer die Praxis die engste bzw. engere 
Verbindung konkretisiert. In diesem Zusammenhang wird auch darauf eingegan-
gen, in welchem Umfang subjektive Momente zur Ermittlung der engsten Verbin-
dung herangezogen werden können. Zudem sollen die Fälle rechtsmethodisch er-
faßt werden, in denen es wegen des Bestehens einer engeren Verbindung mit einem 
anderen Staat zu einer Durchbrechung des ordentlichen Verweisungsbefehls 
kommt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet schließlich die Frage, wie bei der An-
knüpfung zu verfahren ist, wenn sich eine engste Verbindung im Einzelfall nicht 
feststellen läßt. 

Anhand der dabei jeweils gewonnenen Ergebnisse kann dann auch entschieden 
werden, in welchen Bereichen des geltenden Kollisionsrechts sich die Wahl eines 
derart unbestimmten Anknüpfungspunktes tatsächlich als sinnvoll erweist. Ebenso 
gilt es umgekehrt die Konstellationen aufzuzeigen, in denen der Gesetzgeber bes-
ser selbst eine ausdrückliche Regelung getroffen  hätte, weil dem Rechtsanwender 
eine vorhersehbare Konkretisierung der engsten Verbindung nur schwer möglich 
ist. 



Erster  Teil 

Geschichtliche Entwicklung 

Der Gedanke der engsten Verbindung hat für das moderne Internationale Privat-
recht große Bedeutung erlangt. Um das hinter diesem Grundgedanken stehende, 
allgemeine Prinzip des Kollisionsrechts vollständig erfassen zu können, bietet sich 
ein Blick auf dessen historischen Ursprung an. Den Ausgangspunkt der Untersu-
chung soll dabei die Statutentheorie bilden, welche Ende des 12. Jahrhunderts in 
den oberitalienischen Städten entwickelt wurde und später das gesamte mittelalter-
liche Rechtsanwendungsrecht in Kontinentaleuropa beherrschte1. 

§ 1 Statutentheorie 

I. Vorläufer 

Im frühen Mittelalter galt überwiegend das sog. System der persönlichen Rech-
te, wonach für jede Person das Recht des Volkes, dem sie angehörte bzw. ihr ange-
borenes Stammesrecht (lex originis) maßgeblich war2. Infolge der Konsolidierung 
Europas und der fortschreitenden Vermischung der Bevölkerung wurde der Gedan-
ke der Personalität des Rechts im 12. Jahrhundert jedoch durch den der Territoriali-
tät verdrängt. Das anwendbare Recht folgte jetzt nicht länger der Stammeszugehö-
rigkeit, sondern vielmehr dem Gebiet, dessen Obrigkeit der einzelne unterworfen 
war3. Der Begriff  der Territorialität des Rechts besagte nun aber noch nichts dar-
über, welches Gebietsrecht im Falle eines grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs 
zwischen Menschen aus verschiedenen Territorien zur Anwendung kommen sollte. 
Das Prinzip der Territorialität wurde sogar weitgehend zur Exklusivität gesteigert, 
so daß ein fremdes Recht grundsätzlich nicht anzuerkennen war4. Genau wie zu 
Zeiten des Personalitätsprinzips konnte deshalb von einem Internationalen Privat-
recht im eigentlichen Sinne noch keine Rede sein, da ein solches stets die Existenz 

1 Gutzwiller,  Geschichte des IPR, S. 9; Niemeyer,  Vorgeschichte, S. 26; Kegel/Schurig, 
IPR, § 3 III, S. 149; Melchior,  Grundlagen, § 2, S. 2. 

2 Gierke,  Deutsches PrivatR I, § 25, S. 211; L. v. Bar,  Theorie und Praxis I, § 14, S. 27. 
3 Niemeyer,  Vorgeschichte, S. 25; Gutzwiller,  Geschichte des IPR, S. 8; Kropholler,  IPR, 

§ 212, S. 11. 
4 v. Bar,  IPR I, Rdnr 421; Schwind,  IPR, Rdnr 6. 
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und wechselseitige Anerkennung verschiedener Rechtsordnungen zur Vorausset-
zung hat. 

I I . Entwicklung und Methode 

Der Grundstein für ein internationales oder besser zwischenstädtisches Privat-
recht wurde deshalb in Oberitalien gelegt, wo sich seit Mitte des 11. Jahrhunderts 
aus dem örtlichen Gewohnheitsrecht kodifizierte Stadtrechte entwickelt hatten5. 
Die enge wirtschaftliche Verflechtung dieser Stadtstaaten zwang die Praxis nun 
sehr bald, über die Zuständigkeit und das anwendbare Recht nachzudenken, wenn 
Angehörige verschiedener Rechtsgebiete vor demselben Richter einen Rechtsstreit 
führten. Wie sich aus der im Jahre 1228 veröffentlichten „Glossa Ordinaria" des 
Accursius  ergibt, ging man dabei zunächst überwiegend von der Geltung der lex 
fori aus: „ iura  et  statuta  illius  loci, ubi agitur  iudicium,  sunt  conservanda  "6. Auch 
Azo hat zu Beginn des 13. Jahrhunderts in einer Glosse zum Ausdruck gebracht, 
daß im Konfliktfall  das Recht am Ort des Richters zu befolgen sei7. 

Allerdings hatte sich früher  schon ein Vertreter der Rechtswissenschaft aus-
drücklich gegen die strikte Geltung der lex fori und für die Anwendung fremden 
Rechts ausgesprochen. Es war dies Magister AIdricus  (erwähnt für die Jahre 1154 
und 1169), demzufolge der Richter die consuetudo  anzuwenden habe, „quae potior 
et  utilior  videtur; debet enim iudicare secundum  quod melius  ei  visum fuerit  "8. Die 
von Aldricus  gewählten Formulierungen müssen indes im Sinne ihres Jahrhunderts 
verstanden werden und sind deshalb nicht ohne weiteres in die moderne Dogmatik 
des IPR zu übertragen. Oftmals findet sich eine Interpretation, wonach der Richter 
laut Aldricus  diejenige Gewohnheit anzuwenden habe, „die stärker und nützlicher 
erscheint"9. Der Richter müsse folglich nach dem Recht urteilen, welches er als 
besser bzw. als zweckmäßiger erkannt habe10, weshalb insoweit von manchen eine 
Parallele zu den neueren funktionalen Theorien des IPR (better-law-approach) ge-
zogen wird11. Andererseits finden sich in der Literatur aber auch Stimmen, die aus-
drücklich darauf hinweisen, daß Aldricus  bei der Ermittlung des besseren Rechts 
gerade nicht zwischen Inhalt und Nähe zum Sachverhalt unterschieden habe12. Wä-
re letztere Ansicht zutreffend,  so hätte sich bereits Aldricus  - zumindest auch -

5 Kegel/Schurig,  IPR, § 3 III, S. 149; von Hoffmann,  IPR, § 2, Rdnr 9. 
6 Zitiert nach: v. Bar,  IPR I, Rdnr 423. 
7 Neumeyer,  Gemeinrechtliche Entwicklung II, S. 59; Kegel/Schurig,  IPR, § 3 III, S. 149. 
8 Zitiert nach: Neumeyer,  Gemeinrechtliche Entwicklung II, S. 67. 
9 Kegel/Schurig,  IPR, § 3 III, S. 149; v. Bar,  IPR I, Rdnr 423. 
10 Yntema,  Fschr. Rabel I, S. 513, 519; Schurig,  Kollisionsnorm, S. 111; Gutzwiller,  Ge-

schichte des IPR, S. 14; Neumeyer,  Gemeinrechtliche Entwicklung II, S. 68. 
» Schwind,  IPR, Rdnr 9; von Hoffmann,  IPR, § 2, Rdnr 10. 
12 Kropholler,  IPR, § 2 II 1, S. 12; Schwander,  IPR, Rdnr 730; vgl. auch Gutzwiller,  Ge-

schichte des IPR, S. 14, der darauf hinweist, daß neben der Tauglichkeit auch das Schwerge-
wicht des anzuwendenden Rechts beachtet werden müsse. 




